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Satzung der Bremischen Landesmedienanstalt
(brema-Satzung)
Vom 6. Marz 2013

Inkrafttreten: 21.03.2013
Fundstelle: Brem.ABI. 2013, 242

Vom 6. Marz 2013

Allgemeine Vorschriften

§1
Name, Sitz, Rechtsform

(1) Die Anstalt fuhrt den Namen ,Bremische Landesmedienanstalt (brema)*.
(2) Die Anstalt hat ihren Sitz in Bremen.

(3) Die Anstalt ist eine Anstalt des ¢ffentlichen Rechts mit dem Recht der
Selbstverwaltung.

(4) Die Anstalt fuhrt ein Dienstsiegel.

§2
Aufgaben der Anstalt

Die Aufgaben der Anstalt ergeben sich aus dem Landesmediengesetz (BremLMG).

§3
Organe

Die Organe der Anstalt sind

1. der Medienrat,

2. die Direktorin oder der Direktor.
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Il
Der Medienrat

§4
Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Medienrates uben ihre Tatigkeit enrenamtlich aus. Sie sind an
Weisungen nicht gebunden.

(2) Tatsachen, die eine Mitgliedschaft im Medienrat nach § 50 Absatz 1 des BremLMG
ausschliel3en, sind von den betroffenen Mitgliedern der oder dem Vorsitzenden des
Medienrates mitzuteilen.

(3) Die oder der Vorsitzende des Medienrates unterrichtet im Falle desvorzeitigen
Ausscheidens eines Mitgliedes die gemal § 49 Absatz 1 BremlL MG entsendende
Organisation und wirkt auf die Entsendung oder Wahl einer Nachfolgerin oder eines
Nachfolgers hin.

(4) Die oder der Vorsitzende des Medienrates fordert sechs Monate vor Ablauf der
Amtszeit seiner Mitglieder die nach § 49 Absatz.1 BremLMG entsendeberechtigten
Organisationen auf, die Mitglieder des klinftigen Medienrates zu entsenden, damit eine
rechtzeitige Neubildung des Medienrates gewé&bhrleistet ist.

(5) Die oder der Vorsitzende des Medienrates ladt die Mitglieder des neuen Medienrates
unverzuglich zu einer konstituierenden Sitzung ein und leitet diese bis zur Neuwahl der
oder des neuen Vorsitzenden.

(6) Die Mitglieder des Medienratesshaben Anspruch auf Zahlung von Sitzungsgeldern und
auf Ersatz von Reisekosten einsehlieRlich von Fahrtkostenpauschalen und auf Tages- und
Ubernachtungsgeld in gleicher Hohe wie die Mitglieder des Rundfunkrates von ,Radio
Bremen®. Das Sitzungsgeld pro Sitzung betragt 41,00 Euro. Die jahrliche
Mitgliedspauschale betrégt 256,00 Euro. Die Fahrtkostenpauschale wird gestaffelt von
10,00 Euro bis 45,00 Euro gewahrt. Die oder der Vorsitzende erhalt einen monatlichen
Betrag in HOhe von 128,00 Euro, die oder der stellvertretende Vorsitzende in Hohe von
96,00 Euro.

§5
Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden

Vorsitzenden

(1) Der Medienrat wahlt in der ersten ordentlichen Sitzung seiner Amtszeit in zwei
getrennten Wahlgangen aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und
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eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden fir die Dauer
seiner Amtszeit.

(2) Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der Stimmen der Mitglieder des Medienrates
erhalt. In einem zweiten Wahlgang ist gewahlt, wer die Mehrheit der Stimmen der
anwesenden Mitglieder erhalt.

(3) Scheidet die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende
vorzeitig aus dem Medienrat aus oder legt sie oder er das Amt nieder, so findet in der
darauffolgenden Sitzung eine Neuwahl fir den Rest der Amtszeit der oder des
Ausgeschiedenen statt.

§6
Einberufung der Sitzungen

() Die Sitzungen des Medienrates werden nach Bedarf von der oder dem Vorsitzenden
einberufen; mindestens aber halbjahrlich.

(2) Auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder-oder auf Antrag der Direktorin
oder des Direktors muss der Medienrat einberufen werden. Der Antrag muss den
Beratungsgegenstand angeben. Die Sitzung muss innerhalb von drei Wochen stattfinden.

(3) Zu den Sitzungen ist schriftlich einzuladen. Der Einladung ist eine vorlaufige
Tagesordnung beizufiigen. Die einzelnen,Tagesoerdnungspunkte sollen von der Direktorin
oder dem Direktor moglichst durch schriftliche Vorlagen vorbereitet werden. Ort, Tag und
Stunde einer ordentlichen Sitzung sollen den Mitgliedern mindestens acht Tage vorher
bekanntgegeben werden. In dringenden Fallen kann ohne Einhaltung einer Frist brieflich,
per Telefax oder per elektronischer Post eingeladen werden.

§7
Durchfiihrung der Sitzingen

(1) Die oder der Vorsitzende stellt die vorlaufige Tagesordnung fur die Sitzung auf.
Antragen von Ausschussen und nichtstandigen Arbeitsgruppen des Medienrates und der
Direktorin oder des Direktors auf Annahme einer Angelegenheit in die Tagesordnung ist
stattzugeben.

(2) Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, kdnnen in der Sitzung auf die
Tagesordnung gesetzt werden, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Medienrates
zustimmt; Wahlen sind ausgenommen.

(3) Der Medienrat tagt in 6ffentlicher Sitzung. In begriindeten Ausnahmeféllen kann der
Medienrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den Ausschluss der
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Offentlichkeit beschlieRen. Personalangelegenheiten, die aus Griinden des
Personlichkeitsschutzes des Personals der Landesmedienanstalt vertraulich sind, sind
stets in nicht 6ffentlicher Sitzung zu behandeln. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der
Rechtsaufsicht kann ohne Stimmrecht an allen Sitzungen des Medienrates teilnehmen.

(4) Uber die Vertraulichkeit von Beratungsgegenstanden beschliel3t der Medienrat mit der
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.

§8
Beschliisse und Wahlen

(1) Der Medienrat ist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder des Medienrates nach naherer
Bestimmung der Geschéaftsordnung geladen worden sind und mindestens die Halfte der
Mitglieder anwesend ist.

(2) Ist der Medienrat beschlussunfahig, sind alle Mitglieder innerhalb angemessener Frist
mit der gleichen Tagesordnung erneut zu laden. In der.folgenden Sitzung ist der Medienrat
unabhéngig von der Zahl der Erschienenen beschlussfahig.

(3) Der Medienrat fasst seine Beschlisse mit‘der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Beschlisse Uber die Erteilung, die Riicknahme und den Widerruf einer
Zulassung, uber die Zuweisung von Ubertragungskapagzitaten und tiber deren Riicknahme
oder Widerruf, Uber eine Untersagung nach §.38 BremLMG sowie die Wahl der Direktorin
oder des Direktors bedurfen der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder. Beschliisse Uber
die Abberufung der Direktorin oder des Direktors bedirfen der Zustimmung von zwei
Dritteln der Mitglieder.

(4) Der Medienrat kann im Ausnahmefall einen Beschluss in einem zeitlich befristeten
Umlaufverfahren fassen. Das Umlaufverfahren setzt eine Beschlussvorlage der Direktorin
oder des Direktors voraus, in der der Ausnahmefall und die fur das Verfahren vorgesehene
Fristsetzung begriindet wird. Das Umlaufverfahren wird mit der Versendung der
Beschlussvorlage eingeleitet. Eine ausdrickliche Zustimmung der Mitglieder des
Medienrates zur Durchfiihrung des Umlaufverfahrens ist nicht erforderlich. Eine
Sachentscheidung kann im Umlaufverfahren getroffen werden, sofern sich kein Mitglied
gegen seine Durchflihrung ausspricht. Die Sachentscheidung bedarf der Mehrheit der
Stimmen der Mitglieder des Medienrates. Eine nicht abgegebene Stimme wird als
Enthaltung gewertet. Die Direktorin oder der Direktor teilt den Mitgliedern das Ergebnis
des Umlaufverfahrens mit.

(5) Feststellungen Uber die Ausschlussgriinde nach § 50 Absatz 1 und 2 BremLMG
bedurfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder.

Seite 4 von 8


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-landesmediengesetz-bremlmg-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-12-januar-2021-299752?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-MedienGBR2021pP38
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-landesmediengesetz-bremlmg-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-12-januar-2021-299752?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-MedienGBR2021V1P50

(6) Sachbeschlisse werden in der Regel in offener Abstimmung gefasst. Auf Verlangen
eines Mitglieds ist Uber einen Beschlussantrag geheim abzustimmen. Wahlen erfolgen
durch geheime Abstimmung.

§9
Niederschrift

(1) Uber die Sitzungen des Medienrates ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie ist von der
oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:

1. Ortund Zeit der Sitzung,

2. die Namen der Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer,
3. die Tagesordnung,

4. die behandelten Gegenstande und gestellten Antrage,

5. den vollstdndigen Wortlaut der gefassten Beschliusse,

6. im Falle der Beschlussunfahigkeit deren Feststellung.

(3) Zu Beginn jeder Sitzung soll durch' den Medienrat Beschluss gefasst werden lber die
Niederschrift der vorhergehenden,Sitzung.

§10
Ausschiisse

(1) Der Medienrat bildet flrdie. Dauer seiner Amtsperiode folgende standige Ausschisse:

1. Programmausschuss,
2. Rechts- und Finanzausschuss,
3. Medienkompetenzausschuss.

(2) Der Medienrat kann flr sonstige Aufgaben weitere Ausschiisse und nichtstandige
Arbeitsgruppen mit der Mehrheit seiner Mitglieder einsetzen.

(3) Die Ausschiisse und nichtstandigen Arbeitsgruppen unterstitzen den Medienrat im
Rahmen ihrer Zustandigkeit, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt.

Seite 5von 8



(4) Den Ausschussen sollen mindestens 10 und héchstens 20 Mitglieder angehdren.
Jedes Mitglied des Medienrates ist grundsatzlich zur Mitgliedschatft in einem der
Ausschusse verpflichtet. Daneben ist jedem Mitglied die Mitgliedschaft in einem weiteren
Ausschuss moglich. Die Besetzung einer nichtstandigen Arbeitsgruppe regelt der
Medienrat im Einzelfall.

(5) Die Mitglieder des Medienrates kbnnen ohne Stimmrecht an Sitzungen von
Ausschissen oder nichtstandigen Arbeitsgruppen teilnehmen, denen sie nicht angehdren.
Sie erhalten kein Sitzungsgeld. Einladungen und Niederschriften der Ausschiisse und der
nichtstandigen Arbeitsgruppen sind ihnen nachrichtlich zur Kenntnis zu bringen.

(6) Die Sitzungen der Ausschusse und nichtstandigen Arbeitsgruppen sind nicht 6ffentlich.

(7) Beschlisse werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Ausschiisse
beziehungsweise nichtstandigen Arbeitsgruppen in offenerAbstimmung gefasst.

(8) 88 6 bis 9 der Satzung sind entsprechend anzuwenden, soweit die vorstehenden
Abséatze keine Regelung enthalten.

§11
Aufgaben der Ausschiisse

(1) Die Aufgaben des Programmausschusses ergeben sich insbesondere aus den 8§ 14,
23 und 48 BremLMG.

(2) Die Aufgaben des Rechts- und, Finanzausschusses ergeben sich insbesondere aus
den 88 54, 57 und 59 BremLMG. Dartiber hinaus berat der Ausschuss tber alle
Regelungen, die die Landesmedienanstalt im Rahmen ihrer Satzungsautonomie erlasst.
Er berét alle Malinahmen, die im.Rahmen der Finanzordnung an eine Zustimmung des
Medienrates gebunden sind:

(3) Die Aufgaben des/Medienkompetenzausschusses ergeben sich insbesondere aus den
88 39, 42 und 46 BremLLMG.

1.
Die Direktorin oder der Direktor

§12
Aufgaben und Wahl der Direktorin oder des Direktors

(1) Die Aufgaben der Direktorin oder des Direktors ergeben sich insbesondere aus § 52
BremLMG.
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(2) Die Wahl der Direktorin oder des Direktors bedarf der Zustimmung der Mehrheit der
Mitglieder des Medienrates. Beschlisse tber die Abberufung der Direktorin oder des
Direktors bedurfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder. Der Beschluss tber
die Abberufung der Direktorin oder des Direktors darf nur gefasst werden, wenn die
Angelegenheit unter Berlcksichtigung der Frist des § 6 Absatz 3 Satz 4 der Satzung zur
Tagesordnung angemeldet worden ist. Vor Beschlussfassung ist der Direktorin oder dem
Direktor die Moglichkeit zur AuRerung gegeniiber dem Medienrat zu geben.

V.
Haushaltsplanung und Jahresrechnung

§13
Haushaltsjahr

(1) Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Fir jedes Haushaltsjahrist vom Medienrat ein
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichener Haushaltsplan‘aufzustellen. In den
Haushaltsplan dirfen nur die Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen eingestellt
werden, die zur Erfullung der Aufgaben der Anstalt notwendig sind.

(2) Die Haushaltsfihrung, Rechnungslegung, Priifung und Entlastung der
Landesmedienanstalt richtet sich nach § 105 Absatz 1 Satz 1 der
Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit der Finanzordnung. Der Jahresabschluss ist
durch eine Wirtschaftspruferin oder durch einen Wirtschaftsprufer zu prifen, der vom
Medienrat im Einvernehmen mit dem /Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
bestellt wird. Bei der Beauftragung der Wirtschaftspriferin oder des Wirtschaftsprufers hat
mindestens alle funf Jahre ein Wechsel stattzufinden.

§14
Vorlaufige Haushaltsfilihrung

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan fir dieses Jahr noch nicht vom
Medienrat aufgestellt warden, ist die Direktorin oder der Direktor bis zum Wirksamwerden
des Haushaltsplanes ermachtigt, alle Ausgaben zu leisten, die notwendig sind, um die
Erfullung rechtlicher Verpflichtungen zu sichern und den Betrieb der Anstalt in ihrem
bisherigen Umfang zu erhalten und fortzusetzen.

V.Schlussbestimmungen

§15
Satzungsanderungen

(1) Die Satzung kann nur mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des
Medienrates gedndert werden.
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(2) Der Wortlaut der beabsichtigten Satzungsanderung ist den Mitgliedern des
Medienrates mit der Tagesordnung schriftlich zuzuleiten.

§ 16
AuRerkrafttreten

Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung der Bremischen Landesmedienanstalt
vom 13. Dezember 1990, zuletzt gedndert am 29. Oktober 2001, in der Fassung vom 6.
Juli 2005 (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen Seite 620 ff.), aul3er Kratft.

§17
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntgabe in Kraft. Die Satzung und
Satzungsanderungen werden im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen
bekanntgegeben.

Bremen, den 6. Méarz 2013
Bremische Landesmedienanstalt
Weitere Fassungen dieser Vorschrift

Vorschrift vom 12.06.2019, gultig ab 15.08.2019 bis 01.03.2021

Vorschrift vom 30.10.2018, gultig ab 17Z1.2018,bis 14.08.2019
Vorschrift vom 15.03.2017, qliltig ab 08.04.2017 bis 16.11.2018

Vorschrift vom 11.09.2013, gultig.ab 11:10.2013 bis 07.04.2017

Seite 8 von 8


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/satzung-der-bremischen-landesmedienanstalt-brema-satzung-136335?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/satzung-der-bremischen-landesmedienanstalt-brema-satzung-123048?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/satzung-der-bremischen-landesmedienanstalt-brema-satzung-101017?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/satzung-der-bremischen-landesmedienanstalt-brema-satzung-72780?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt

	Satzung der Bremischen Landesmedienanstalt (brema-Satzung)
	Vom 6. März 2013
	Weitere Fassungen dieser Vorschrift



